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34. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft   
Backnang im Bereich „gewerbliche Baufläche Hofäcker“ in Auenwald-Mittelbrüden 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit entsprechend § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschläge zu den eingegangenen Stellungnahmen 
 
 
 
 

Backnang, 27.03.2017 
Stadtplanungsamt 
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Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den 2,4 ha handelt es sich um den reinen Bauflächenbedarf, während bei den 
2,8 ha bereits ein Erschließungsflächenanteil enthalten ist. Dies ist im betreffen-
den Absatz auch so dargestellt.   
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
         

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das RP Stuttgart erhält nach Inkrafttreten der 34. Änderung des FNP eine Mehrfer-
tigung des Plans für den geänderten Bereich im Originalmaßstab. 
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Stellungnahme Verband Region Stuttgart Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 

Hinweis an die Gemeinde Auenwald, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens die regionalplanerischen Regelungen zum Einzelhandel einzuhalten sind. 
 

Der VRS erhält nach Inkrafttreten des Bebauungsplans eine Mehrfertigung der 
Planunterlagen. 
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Stellungnahme Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß  
§ 8 Abs. 3 BauGB die Aufstellung eines Bebauungsplans. Im Umweltbericht wer-
den die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes im Zuge einer Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanzierung umfassend gewürdigt. 
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Stellungnahme Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
            

 
Die für die Maßstabsebene Flächennutzungsplan relevanten Aussagen des Umwelt-
berichts zum Bebauungsplan werden im weiteren Flächennutzungsplanverfahren 
berücksichtigt. 
Darüber hinaus enthält der Antrag mit Begründung vom 24.03.2016 unter Punkt 5 
bereits einen kurzen Umweltbericht, der schon auf das Vorkommen der Feldlerche 
am Rand des Plangebiets hinweist und auch Vorschläge für eine Stabilisierung der 
Population skizziert. Diese sind im Bebauungsplanverfahren zu konkretisieren. 
 
 
Kenntnisnahme; Hinweis an die Gemeinde Auenwald, dass in den Bebauungsplan 
Festsetzungen für das eingeschränkte Gewerbegebiet aufzunehmen sind. 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis an die Gemeinde Auenwald, dass im Plangebiet hochwertige Böden liegen 
und die mit dem vorsorgenden Bodenschutz verbundenen Belange im Bebauungs-
planverfahren im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen sind. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme Landratsamt Rems-Murr-Kreis Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

      

 
 
Hinweis an die Gemeinde Auenwald, im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens das 
Thema dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung aufzugreifen und die Entwässe-
rungsplanung frühzeitig mit dem Amt für Umweltschutz abzustimmen. 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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Stellungnahme R. Preiss  Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Flächennutzungsplan legt noch keinen Baugebietstyp gemäß § 1 Abs. 2  
BauNVO fest, sondern lediglich die geplante Nutzung als gewerbliche Baufläche 
gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO. Die Festsetzung eines Gewerbe- oder Industriegebietes 
erfolgt im von der Gemeinde Auenwald unter Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Träger öffentlicher Belange durchzuführenden Bebauungsplanplanverfahren. 
Dort sind auf der Basis eines konkretisierten Planungskonzepts u.a. auch die ge-
nannten Belange möglicher Immissionen und zusätzlicher Verkehrsbelastung ab-
zuwägen. Ggf. sind die Einhaltung von Grenz- und Richtwerten sowie die Leis-
tungsfähigkeit der Verkehrserschließung durch entsprechende Fachgutachten 
nachzuweisen. 
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Stellungnahme Ingrid Meyer  Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Eigentumsverhältnisse sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
nicht von Bedeutung, da dieser gegenüber der Öffentlichkeit keine rechtli-
che Bindungswirkung entfaltet. Ein möglicher Grunderwerb ist Sache der 
Gemeinde Auenwald im Zuge des von ihr durchzuführenden Bebauungsplan-
verfahrens. 
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Stellungnahme Heinz Reber  Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den überplanten Flächen handelt es sich um hochwertige Böden mit hoher 
wirtschaftlicher Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion. Hieraus ent-
steht immer ein Konflikt mit der kommunalen Entwicklungspolitik, die die not-
wendigen Flächen für eine geordnete bauliche Entwicklung bereitzustellen hat. Im 
Falle der „Hofäcker“ ist dies gemäß den Stellungnahmen des Regierungspräsidiums 
Stuttgart und des Verbands Region Stuttgart unter raumordnerischen und regio-
nalplanerischen Gesichtspunkten gegeben, da ein konkret nachgewiesener Bedarf 
nach gewerblichen Bauflächen besteht. 
Hinweis an die Gemeinde Auenwald, dass die Belange der Landwirtschaft im von 
ihr durchzuführenden Bebauungsplanverfahren besonders berücksichtigt werden. 
Im Bebauungsplanverfahren sind auf der Basis eines konkretisierten Planungskon-
zepts u.a. auch die Belange möglicher Immissionen und zusätzlicher Verkehrsbe-
lastung abzuwägen. Ggf. sind die Einhaltung von Grenz- und Richtwerten sowie 
die Leistungsfähigkeit der Verkehrserschließung durch entsprechende Fachgutach-
ten nachzuweisen. 
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Stellungnahme Steffen Pollak Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die der Gemeinde Auenwald vorliegenden Anfragen ortsansässiger Interessenten 
nach gewerblichen Bauflächen mit einer Gesamtgröße von rund 2,4 ha sind in der 
Begründung dokumentiert. 
 

Im von der Gemeinde Auenwald durchzuführenden Bebauungsplanplanverfahren 
sind u.a. auch die Belange möglicher Immissionen und der Verkehrserschließung 
abzuwägen. Ggf. sind die Einhaltung von Grenz- und Richtwerten sowie die ver-
kehrliche Leistungsfähigkeit durch entsprechende Fachgutachten nachzuweisen. 
 

Konkrete bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Festsetzungen sowie die Par-
zellierung erfolgen auf der Ebene des von der Gemeinde Auenwald durchzuführen-
den Bebauungsplanverfahrens. In der Abwägung hierzu sind auch die genannten 
Belange des Immissionsschutzes zu berücksichtigen. 
 

Eine zweite Zufahrt von der Unterbrüdener Straße ist auf Grund der vorhandenen 
Bebauung nicht möglich. Die Leistungsfähigkeit der Verkehrserschließung ist im 
Bebauungsplanverfahren zu thematisieren (s.o.). 
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Stellungnahme Thomas und Markus Hägele Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuordnung von Funktionen innerhalb des Gemeindegebiets und die entspre-
chende Ausweisung von Baugebieten ist Ausdruck der kommunalen Planungsho-
heit.  
 
Die der Gemeinde Auenwald vorliegenden Anfragen ortsansässiger Interessenten 
nach gewerblichen Bauflächen mit einer Gesamtgröße von rund 2,4 ha sind in der 
Begründung dokumentiert. Vor diesem Hintergrund bestehen im Falle der „Hof-
äcker“ gemäß den Stellungnahmen des Regierungspräsidiums Stuttgart und des 
Verbands Region Stuttgart unter raumordnerischen und regionalplanerischen Ge-
sichtspunkten keine Bedenken gegen die Darstellung einer gewerblichen Baufläche 
im Flächennutzungsplan.  
 
Hinweis an die Gemeinde Auenwald, dass die Belange der Landwirtschaft im von 
ihr durchzuführenden Bebauungsplanverfahren besonders berücksichtigt werden. 
 
 
Im von der Gemeinde Auenwald durchzuführenden Bebauungsplanplanverfahren 
sind u.a. auch die Belange möglicher Immissionen und der Verkehrserschließung 
abzuwägen. Ggf. sind die Einhaltung von Grenz- und Richtwerten sowie die ver-
kehrliche Leistungsfähigkeit durch entsprechende Fachgutachten nachzuweisen. 
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Stellungnahme Thomas und Markus Hägele Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 
              

 
Die Belange des Umwelt- und Artenschutzes sind im von der Gemeinde Auenwald 
durchzuführenden Bebauungsplanverfahren gemäß § 2 Abs. 4 BauGB im Rahmen 
einer Umweltprüfung zu berücksichtigen und in einem Umweltbericht zu dokumen-
tieren. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB Teil der Begründung zum Bebau-
ungsplan. 
 
Die Eigentumsverhältnisse sind auf der Ebene des Flächennutzungsplans nicht von 
Bedeutung, da dieser gegenüber der Öffentlichkeit keine rechtliche Bindungswir-
kung entfaltet. Ein möglicher Grunderwerb ist Sache der Gemeinde Auenwald im 
Zuge des von ihr durchzuführenden Bebauungsplanverfahrens. 
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Stellungnahme Joachim Richter Abwägungsvorschlag Stadt Backnang 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im von der Gemeinde Auenwald durchzuführenden Bebauungsplanplanverfahren 
sind u.a. auch die Belange möglicher Immissionen und der Verkehrserschließung 
sowie der Verkehrssicherheit abzuwägen. Ggf. sind die Einhaltung von Grenz- und 
Richtwerten sowie die verkehrliche Leistungsfähigkeit durch entsprechende Fach-
gutachten nachzuweisen. 
 
Eine zweite Zufahrt von der Unterbrüdener Straße ist auf Grund der vorhandenen 
Bebauung nicht möglich. Die Leistungsfähigkeit der Verkehrserschließung ist im 
Bebauungsplanverfahren zu thematisieren (s.o.). 
 
Der angesprochene „Flyer“ zum Flächennutzungsplanverfahren wurde nicht von der 
Gemeinde Auenwald erstellt und verteilt. 


